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Amtlicher Teil.

Abt . la Pi Nr . 596. Co b lenz,  den 23. Nov. 1916.

Bekanntmachung.
Tie Anordnung des stellv. Generalkommandos vom 3».

8. 16 Akt la Nr . 9926 M wird mit dem 1. 12. 16 au '-ge-
hoben : an ihre Stelle tritt mit diesem Tage die nachfolgende
in Krall.
1. Die Cr .andnisscheine der Pferdeiieferer der Remvnte - In-

svektion und deren Aufkäufer find mit ausgeklebter , :
zeikich gestempelter Photographie zu versehen. Ae Stem¬
pelung erfolgt auf perjönlichen Antrag durch die zuständige
Polizeibehörde des Wohnortes (— in Stadtkreisen die
örtliche Polizeiverwaltung , in Landkreisen das Landrats -'
amt

2. Jeder Aufkäufer darf nur soviel Pferde verladen , >vie er
nach Ausweis seines Kontrollbuches angekauft hat . e. r hat
deshalb las Äontrollbuch jedesmal der zuständigen Polizei-
bebrrde des Verladeortes (in den Stadtkreisen der ört¬
lichen Polizciberwaltung , in Landkreisen dem Landentsamt)
periönlicl > vorzulegen und erhält von dieser eine Beschöni¬
gung. wieviel Pferde und wohin (grundsätzlich nur nach
dem iw Erlaubnisschein bezeichneten Mustcrungsort ) er die¬
selben befördern darf.

Tie Bescheinigung ist der Eisenbahnstation vorzulegen unter
Vorzeigung des Erlaubnisscheines.

Ti - Ausfertigung der Bescheinigung zu 2 seitens der Poli¬
zeibehörde hal nur den Zweck, zu verhindern , das; - in Aus
kt,ufer anher den selbst gekauften Pferden auch noch Drittel»
Pehsonen gehörige abbefördert.

Tie Bescheinigung erstreckt sich daher nur ans die laut
Ärntr -llbuch angekaufte Zahl von Pferden . Eine Prüfung
der Pferde selbst — etwa auf ihre Kriegsbrauchbarkeit steht
den ausirrilgcuden Polizeiverloaltungen oder Laudrats ->m
tern nicht zu.

Vorstel' ende Anordnung findet auch auf die Pferdelieferee
des stellv. Generalkommando » 8. Armeekorps und deren Auf
käufer Anwendung.

Stellvertretendes Generalkommando
VUI. Armeekorps.

Ter Kommandierende General
von Ploetz.

V»neral der Infanterie,

J .-Nr . 5126 III . Ob erlahnstein,  den 22. Nov. 1916.

Bekanntmachung.
In letzt er Zeit wiederholen sich die Fälle , daß. Gesuch; um

Zurückstellungen, bezw. Beurlaubung mit unvollständigen An¬
gaben be'm Bezirkskommando eingehen. Es wird gebeten,
die Bürgermeisterämter zu ersuchen, daraus zu achten, daß in
den G' ,nchkn genau  anzugeben ist:

1.. Zu- und Vornahme des Reklamierten,
2. Gebu .tsdatnm,
3. Wohnort,
4. MUuerverhältnis tob aktiv gedient , Ers .-Res. oder »»-

gedienter Landsturm : wenn aktiv gedient , stets angeben,
von v ann bis wann und bei welchem Truppenteil .)

Wird th ' Gesuch cingcreicht, und der Reklamiert ; hat be¬
reits einen Gestellungsbefehl in Händen , so ist im Gesuch anzu-
gcben, zu welchem Truppenteil er beordert ist.

Gesuche ohne diese Angaben können nicht bcnrbnt ' t und
mii'feu in jedem Falle vom Bezirkskommando znriickqAvic-
scn werden.

Bezirkskommando Oderlahnstein.
* 1

W< 11153. den 28. November >916Tiez,

'Abdruck teile ich den Herren Bürgermeistern zur Kenntnis¬
nahme und Beachtung mit.

Der Königl . Landrat
Tuderkodt

J .-Rr . 12790  II. Diez,  den 27. Novemb ' r 1916.

Bekanntmachung

Im An 'chlust an mein Ansschreiben vom 28. Oktober 1916
J .-Nr . 11315 II. — Kreisblatt Nr . 257 — bringe ich zur
ö'sentiickcn Kenntnis, daß der Herr Regierungspräsident i«
Wiesbaden die Herren Tr . Nolden und Ehermann von dev
ec.ndwirt ' ckaitlichen Zentraldarlehnökasse (Geschäftsabteil 'ing der
Bezirksjnttennirtelstelle ) in Frankfurt a . Main nacht äglich
zu -tu. iteren beratenden Mitgliedern der Pcrwallungsabt -ilung
der Bezirksfuttermittelstelle des Regierungsbezirks M «.' Spaden
ernannt hat.

Der Borsihense des KreiSausschaffes.
Duderstadt. 6
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Bekanntmachung-er Neichsfuttermittelstelle,
«rnderweite Berechnung der Gerstenkontingente
der Brennereien für das Betriebsjahr 1916/17

betreffend.
Nach einer neuerlichen Verordnung des Herrn Präsidenten

des Kricgscrnährungsamts dürfen den Brauerekbesitzern zu
Spcistzwecken 25 Prozent der Mengen eigener
Kartosseur die ihnen nach Deckung des Bedarfs an Saatgut
und des eigenen Bedarfs an Speisekartoffeln verbleiben, auch
dann abgefordert werden, wenn aus dem Reste nicht mehr als
a/4 des .' »gelassenen OOprozentigcn Tnrchfchnittsbrandes ge¬
leistet werden können.

M .t Rücksicht auf diese Anordnung sind die GerstenOm-
tingenie ter landwirtschaftlichen Kartoffelbrennereien a»' 3/4
dcrsentgen Höhe zu berechnen, die. sich aus Ziffer 2 unserer
Bekanntmachung vom 7. November 1916, betreffend die Ger¬
sten wurmgente der Brennereien, ergeben würde.

um höheres Gerstenkontingent, das jedoch nicht über das
'ich aus Ziffer 2 der angeführten Bekanntmachung ergebende
Hinausgenen darf, kann solchen Brennereien bewilliat Wie¬
den, die Nachweisen, daß sie zum Brennen mehr Kartoffel»
verfügbar haben, als zur Herstellung von, 3/4 des zuzê sseuew
OOprozentigen Durchschnittsbrandes erforderlich sind. Hierbei
ist anzunehmen, daß 18 Ztr . Kartoffeln notwendig sind, um
1 Hektoliter Alkohol zu gewinnen.

;..r Kornbrennereien hat sich das Gerftenkonting'ut in
allen Zöllen nach derjenigen Menge Kartoffeln oder Rüben
zu ricklen, die der Betrieb nachweisbar zum Brennen zur
Verfügung hat. Hierbei ist anzunehmen, daß für ! Hekto¬
liter Alkohol

18 Ztr . Kartoffeln oder
20 Ztr . Zuckerrüben oder

. ' 59 Ztr . Futterrüben
krfvrdci.ich sind. Dafür, ob auf 1 Hektoliter Alkobol 30,
20 oder 16 Kiiogramni Gerste zu rechnen sind, bleibt die Höhe
die Hö e des eigenen Küprvzentigen Durchschnittsbrandes maß¬
gebend.

Reichsfuttermittelstelle.

Abt. tll 6 Dgb.-Nr. 21 765/6721.
Frankfurt  a . M., den 14. Nov. 1915.

Betr. : Verbot der Werbetätigkeit gegenüber
Arbeitern der Kriegsindustrie.

Verordnung.
Jede Werbetätigkeit, um Arbeiter, welche bei imDirnste

der Heer-Siriwaltung beschäftigten Unternehmern oder in nn-
mittelbar od->r mittelbar für Heeresbedarf tätigen Betrieben be¬
schäftigt sind, zum Aufgeben oder zum Wechsel ihrer Arbeits¬
stelle zu veranlassen, wird verboten.

Zuwiderhandlungen werden gemäß 8 9 b des Gesetz»3 üoer
den Belagerungszustand mit Gefängnis bis zu 1 Jahre , beim
Vorlicgen mildernder Umstände mit Haft oder Geldstrafe bis
zu 1500 Mark bestraft.

XVIII. Armeekorps.
Stellvertretendes Generalkommando.

Ter KommandierendeGeneral:
Freiherr von Gall,

General der Infanterie.

I 10887 Diez, den 29. November 1916.
Bekanntmachung.

Der Betrieb der Lahnfähre bei Oranienstein ist wegen
Erk anknng der Fährpächterin eingestellt worden.

Der « önigl . Laudrat
I . B.

HünmsrxMnn.

'JlldjitamtUtjcr Steil.

Deutscher Reichstag.
(Sitzung vom 29. November.)

(Schluß.)
Abg. Baffer mann (natl .) : Mr billigen den

danken der Vorlage und treten an die wirtschaftliche Mobil¬
machung Deutschlands uiit Freudigkeit heran . Wir ziehen
die Lebre aus ' den Erfahrungen an der Somme , wo es
zeitweilig an Munition und Artillerie gefehlt hat . Wir
sprechen mit dieser Vorlage dem Kriegsamt unser Vertrauen
aus . Aber ohne Kontrolle auch des Reichstages geht es
nicht; nur darf die Initiative der Verwaltung dadurch nillft
beeinträchtigt lverden. Wir hoffen, daß durch das Gesetz
viele für die Ft ; nt frei werden, die bisher in den Etappen
und in der Heimat ftstgehalten wurden . Es ist kein Zweifel
daran , daß in den Kressen der deutschen Frauen eine leb¬
hafte Bewegung ist, auch einbezogen zu werden. Auch die
Beamten beklagen sich, daß sie nicht genügend berücksoh-
tigt sind. Der Landwirtschaft kann gar nicht genug Be¬
deutung beigemessen werden, die schwer unter Arbeiter¬
mangel leidet . Ein Teil meiner Freunde hatte Bedenken
gegen die organisatorischen Arbeiterausschüsse, die in das
Gesetz hineingearbeitet werden, weil sie sich sagen, daß
das , was einmal eingeft'chrt sei, nicht wieder verschwinden
werte . Wir verdanken diese Tat der Heeresleitung , die
sich herite mit den Namen!Hindenburgs und Ludendorffs ver¬
körpert . Das Hindenbllrgprogramm ist ein Munition s-
programm ersten Ranges,  das herausgewachsen ist
aus dem VernichtungSwsslen unseres Hauptfeindes , Eng¬
lands , und unserem festen Wftlen , dem alles cntgegen-
zuwtzcn. Ich teile nicht die Auffassung, daß immer wieder
die Friedensbereitschast d-S deutschen Volles betont wer¬
den müsse. Ich teile die Auffassung des Reichskanzlers, daß
weitere Friedensangebote jetzt vom Uebel seien. Daß wir
unsere Bereitschaft zum Frieden erklärten , mag wichtig
gewesen sein, aber die ständigen Wiederholungen bringen
uns nur in den Verdacht, daß wir am End? unserer Kraft
seien. Mehr als jedes Fciedensgerede bringt uns dieses
Gesetz dem Frieden näher . In diesem Sinne begrüßen wir
das Geich als ein neues Mittel zum Sieg und Frieden.
(Beifall .)

Mg . Dr . v. Payer (Fortfchr . Bp.) : Das Massenauf¬
gebot nmß durchgesührt werden. Ernstliche Schwierigkeiten
sehen auch wir . Niemand kann die Einzelheiten übersehen.
Eine gründliche Beratung würde Monate dauern . Hier aber
gilt rasche Tat . Da muß das Beispiel vom 4. Angnst wieder¬
holt werden. Aber gewisse Sicherheiten find erforderlich.
Der Reichstag darf nicht wieder so völlig ausgeschaltet
werden. Der "Entwurf des Slusfchnsses inird dem Hanfe
inorgen vorliegen . Der sünfzehnglwdrige Ausschuß wird
sichernd inirken, er ist mehr als -in Beirat . Er muß den¬
selben Anteil an der ausübenden Gewalt haben, ivie der
Reichstag sie an der Geschgchnng hat . Es ist ein neuer
Weg, der nickt ohne Bedenken ist, aber es muß versucht
werden, mögen auch die Vertreter der grauen Theorie von
kalten, Entsetzen geschüttelt werden. Jeder Teil gibt Rechte
ans, der Reichstag und der Bundesrat . Härten werden sich

' nicht ganz vermeiden lassen. Aber alles muß gerecht An¬
gehen, dafür müssen die Rechtsschutzbestiinmnngen sorgen.
In vielen Zuschriften an nutz wird um Unterstellung iinter
das Gesetz gebeten. Eine Einbeziehung der Frauen ist zurzeit
nicht notwendig : heute würde sie unnötige Bennrnhigung
schaffen; würde sie einmal nötig , so wird sie arn guten
Willen der Frauen nicht scheitern. In der Fraae der Ent¬
schädigungen haben wir viele Bedenken. Me Schäden kann
man nickt vergüten . Schließlich müßte man noch den aus der
8,füllring der Wehrpflicht entstandenen Schaden berück-
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Mach tausüb nng verzichten. Unsere xtvs-v werten nicht ver¬
geblich gebracht werden. (Beifall )

Mg . Graf Westarp (kons.) : Da« Gesetz ist ein Aufruf
an die Opferwilligkeit unseres Volkes, der vom Kaiser
aus geht und von der L'L-rsten Heeresleitung angeregt ist,
zu der das Volk das größte Vertrauen hat . Unsere Feinde
sind unbeugsam und hartnäckig in ihrem Willen , unser
Dasein zu vernichten. Ihrem Einsatz technischer Mittel
müssen wir mit überlegene» Mitteln entgegentreten . Der
Geist der Augusttage 1914 ist in unserm Volke auch heute
noch lebendig, daß niemand das Recht hat , nur noch nach
eigenem Belieben und im eigenen Interesse sein Leben
zu führen. Ter Aufruf zur freiwilligen Mitarbeit , gilt mich
für die Frauen . Das Prinzip des Gesetzes ist die Freiwillig¬
keit. aber ohne jeden Zwang kann es nicht abgehen. Auch
die Ableistung der Allgemeinen Wehrpflicht ist die höchste
sittliche Tat des freien Mannes . So ist es auch hier. (Bei¬
fall .) Opfer an Geld und Gut müssen gebracht werden Auch
die persönliche Handelsfreiheit wird Einschränkungen er¬
leiden. Wenn es nicht gelingt , den Sieg zu erringen , der
unsere Zukunft verbürgt , dann ist nicht nnr die Existenz
des ganzen Volkes vernichtet, sondern auch die jedes ein¬
zelnen. (Lebhafter Beifall ) Die Grundgedanken des Ge¬
setzes sind gut. Wir stimmen der Vorlage zu. Die kleinen
Existenzen des Mittelstandes müssen schonend behandelt
lvcrdeu. Diese Kreise müssen beruhigt werden. Die Land¬
wirtschaft ist ein notwendiger Kriegsbetrieb . Es wäre mög¬
lich gewesen, die Regierungsvorlage anzunehmen. Wesent¬
lichen Punkten des Ausschußantrages wollen wir znstim-
men. Die Arbeiterausschüsse brauchen bei dieser Gelegen¬
heit nicht eingcsührt zu werden. Auch gegen den Fünf-
zehner-Ausschuß haben wir Bedenken Sollten wir mit
unfern Auffassungen nicht durchdringen, so lverdcn wir
dem Gesetz doch keine Schwierigkeiten bereiten . Das Gesetz
wird einen guten moralischen Eindruck machen. Mit aller
Kraft stehen wir hinter unser». Fronttvuppen . (Lebhafter
Beifall .) Ich glanbe mit dem deutschen Volke an einen
Sieg , der unfern Feinden den Frieden aufzwingt (Lebhafter
Beifall ) und unsere Zukunft sichern. -(Beifall .) Solche
Musterungen enthalten nicht die erforderliche Zuversicht.
Ter Abg. Scheidemaun kann nicht den Reichskanzler für
seine Auffassung reklamieren , er kann es nicht darstelleu,
als sei der Kanzler mit ihm einig, wenn er einen Friede v
ohne Annexion begehrt. Das bat der Reichskanzler nach
unserer Auffassung nicht gesagt. Es loäre erwünscht, !venn
der Abg. Scheidemann nicht mehr öffentlich ohne Wider¬
spruch auf diese Weise die Auffas'ung des Reichskanzlers
auszusprechen behaupten könnte. (Zustinnmnig .) Erklärun¬
gen über unsere Friedensbereitschaft führen uns nicht zum
Ziel . Zum Siege führt uns nur entschlvsst.il? Tat . Das
Gesetz beweist den unbeugsamen Siegeslvillen und die feste
Siegeszuversicht unseres Volkes, beides Voraussetzungen, dre
uns den Sieg erringen lverdcn. (Lebhafter Beifall .)

Abg. Dr . A r e n d t (Deutsche Fraktion ) : Kein Gesetz¬
entwurf kann sich mit diesem Entwurf an Bedeutung
messen. Wir müssen in einer solchen Zeit auch di? schwerste
Verantwortung aus uns nehmen. Namens meiner Fraktion
erkläre ich, daß lvir den Gesetzentwurf auf jeden Fall an¬
nehmen, mag er in der zivecren Lesung eine Gestalt erhalten,
wie er will . (Beifall .) Die Annahme ist vaterländische
Pflichterfüllung . (Beifall .) Kein Volk ist so friedliebend
gewesen. Wir sind frei von Schuld an diesem Kriege Aber
jetzt gilt es, unfern Feinden die wahnwitzige Hoffnung aus-
zutrrrben , uns vernichten zu können. Dein dient auch dieses
Gesetz! (Beifall .)

Abg. Ledebour (Soz . Arb .-Gem.) beantragt Ver¬
tagung . Ter Antrag wird gegen die beiden sozialdemokra¬
tischen Gruppen abgelehnt.

twt '» ■cVtft.anmt « , WfncxaV V>o \x <36Xft v\ s x • WxW't
t >\e MVörlptzsS  vvxxxctz? V* »ju \ a <j,xv\ .
Die Zwecke, die wir erreichen wollen , werden wlr errrlchen
dank der Tüchtigkeit unserer Industrie . Ader nnsere Gegner
legen alles daraus an , uns mit ihrer Technik niederzu¬
zwingen, Sie haben es nicht erreicht dank der glänzenden
Leistlingen unserer verbündeten Truppen . Aber wenn man
den Sieg will , dann bedarf es der Voraussicht : das wollen
wir mit dem Gesetz und da kommt alles auf die Ausführung
an. Wir denken nicht an ein gewaltsames Durchgreifen.
Für jede Organisation brauchen wir Freiwilligkeit . Di«
Leute müssen uns alle fteiwillig kommen und freudig selbst
verständlich. Der Zwang soll nur als ultima rario da¬
hinter stehen. Wir sind in erster Linie bestrebt, die Arbeit
hinzubringen zu den Arbeitern , und das ist eine Maschinen¬
frage. Wenn wir die nötigen Werkzeugmaschinen kriegen,
so geliirgt das . Das Heranziehen der Heeresdienstpflich¬
tigen muß erfolgen aufgrund freiwilliger Meldungen Wir
wollen Wehrpflichtige frei machen zum Dieuslc mit der
Waffe, aber natürlich alle Facharbeiter könne» wir nicbt
entbehren . Ohne Facharbeiter nutzt uns das ganze Gesetz
nichts . (Zustimmung .) Es werden große Eingriffe in die
Volkswirtschaft  erfolgen . Wir denken aber nicht
daran , diese Volkswirtschaft , die uns den Sieg bis jetzt
ermöglicht hat , zu ruinieren.  Wir werden die Kriegs¬
wirtschaft stärken und nicht schwachen. Das Gesetz will die
allgemeine Arbeitsgemeinschaft ohne besonderen Anstrich.
(Große Heiterkeit.) Draußen die Feldgrauen beweisen jetzt
Tag für Tag einen Mut im Kampfe, der geradezu bew::n-
dernswert ist. Diesem Heldenmut gegenüber sollt? in d?r
Heimat nicht das bißchen Entschlossenheit aufzubringen sein,
da« wir von ihnen verlangen ? Es würde ein Verzweifeln
an unserem Volke sein. Eine unbeugsame Entschlossenheit
in der Heimat zur Arbeit im Dienste des Vaterlandes will
das Gesetz. Das Gesetz soll das lebendige Gewissen werden
für uns alle , für das ganze Volk. An diesen Tagen , wo es
um die höchsten Güter unseres Volkes geht, machen wir keine
Zwangsarbeit . Das Gesetz will die höchste Freiheit im
höchsten sittlichen Sinn . Es muß federn einzelnen Deutschen
eingehämmert werden, daß er seinen eigenen Willen nnter-
zuordnen hat dem Willen des Vaterlandes . Wenn wir das
erreichen, dann haben wir eine Gewähr dafür , daß Deutsch¬
lands Zukunft gesichert ist, die beruht auf Freiheit , Wohl¬
fahrt und Gesittung . Es ist ein sittliches Gesetz und kein
Zwangsgesetz. Suchen Sie , daß der Richtige herangezogeu
wird , dann machen Sie di? Arbeit leicht. (Lebh. Beifall)

Mg . Vogt Herr (S »z. Arbeitsgem .) verlangt vom
Reichskanzler, daß er erklären soll, er wünsche einen Frie¬
den ohne offene oder verschleierte Annektionen und lehnt
das Gesetz ab, weil es, wie er in längeren Ausführungen
nachzuweisen lucht, eine einseitige Knechtung und Entrech¬
tung der Arbeiterschaft barfteUe. Die Zensur hindert diese
Mißgeburt entsprechend zu beurteilen . Wenn der Feind im
Lande wäre , er könnte nicht anders mit der Bevölkenk»g
umspringen, als es durch dieses Gesetz geschehe (Lebhaft:
Rufe der Entrüstung ), das den Krieg nur verlängert . Ohne
offene und versteckte Annektion kann die Regierung den
Frieden haben.

Staatssekretär Helffcrich:  Der Vorredner hat be¬
hauptet , ein höherer Eisenbahnbeamter habe erklärt , daß
der Widerstand der Arbeiter durch den Schützengraben ge¬
brochen werden würde. Eine solche Aeußerung ist eine Un¬
möglichkeit. Er ist schon in der Kommission aufgefordelt
worden, den Namen dieses Beamten zu nennen , was bis
heute nicht geschehen ist Ich schließe daraus , daß der Be¬
amte nicht existiert. Der Redner hat weiter gesagt, der
Bnndesrat habe mit gutem Gewissen dem Schutzhastgesetz zn-
srimmen können, da ja der Schützengraben da sei. Er
mutet damit den verbündeten Regierungen eine so niedrige
Gesinnung zu, daß ich keinen parlamentarischen Ausdruf
dafür sinde. Von denn Gesetz selbst hat er ein Zerrbild eut-



m. . . <
irrt !rno ttfc W/tgficfifeft grlit , mtfvrc ffcirtbc Stint ifriehnt

»ü jtvittffcit, nicht gufiimmt , ift bcrftänblid ), lucif  er fn nlc*!t
imfcren Bieg laut «Widerspruch ), sondern, daß das deutsch?
Volk besiegt wird . Aber weil das deutsche Volk siegen
und seine Zukunft behaupten will , deshalb wird daö Gesetz
angenommen, und das deutsche Volk will cs. (Lebh Beifall .)

Äbg. Vogt Herr (Soz . Arbeitsgemeinschaft ) betaut,
dag die Sozialdemokratie weder Sieg noch Niederlage, san¬
deln die vernünftige Verständigung der Völker wolle.

Abg, Graf Westarp (kons .) : Eine Partei , die dem
.schere die Mittel verweigert , um ineiter zu kämpfen, inill
Deutschlands Niederlage.

Abg. Haase (Soz . Arbeitsgemeinschaft ) : Die Ver¬
weigerung der Kredite bedeutet , daß ivir die Verantwor¬
tung ablehnen.

Damit schließt die Debatte.

Haben das ' mfevtte ffreu $ crt)aYtvtt,  enniitfUT frffoit "Om?
Mferne Kreitz 1.  Kkaffe. Werter ist bei Gelegenheit des Wc
schästsabschlussesfür 1915-i6 bekannt gegeben wvtzoen, daß
die Firma auch in diesem Jahre in 'Anbetracht der .Zeitver¬
hältnisse den Beamten und Arbeitern  besondere
Zuwendungen  gewährt . Zu diesem Zweck ist aus den
lausenden Mitteln des Jahres 1916-17 wiederum ein Betrag
vrn 12 Millionen Mark  bestimmt worden, von dem
ein Teil schon verausgabt ift, ein anderer Teil den,nächst
zur Auszahlung gelangen wird.

Drr Abschluß der Krustpwerk für das Geschäftsjahr
1915/16.

Es dürfte weite Kreise Wohl interessieren, wie das
größte deutsche Privatunternehmer , für Herstellung von
Kriegsbedarf abschneidet. Deshalb sei hier ein Auszug aus
dem Abschluß der Kruppwerke für das Geschäftsjahr 1915-16
gegeben. Die Einnahmen  betrugen nach Absetzung von
30 Millionen Mark für außerordentliche Abschreibungen arff
Kriegsmaterialwerkstätten 103 383 234 Mk. (im Vorjahre
118877814 Mk ). Die Ausgaben beliefen sich auf 53 725 926
Mk. (i. V. 32412203 Mk.), davon 18140886 Mk (15891. 995
Mk.) für Woh l fa h r t s au s g a b e n einschließlich der
.Kriegsbeihilfen. Es verbleibt also ein Reingewinn von
49657 308 Mk. (86 465 611 Mk.), zu dein noch der Neber-
trag aus dem Vorjahre mit 9 977 678 Mk. tritt so daß
insgesamt 59634 986 Mk. (i. V. 95 850 958 Mk ) zu ver¬
teilen find. Aus diesem Gewinn werden 12 Prozent Divi¬
dende auf das 250 Millionen Mark betragende Aktien¬
kapital verteilt ; der Rest dient zu Rücklagen, Abschrei¬
bungen und Zuwendungen an die Angestellten k9 Mil¬
lionen Mk.), wobei dann noch ein Vortrag auf Rechnung
des neuen Jahres in Höhe von etwa 11 Millionen Mark
verbleibt . Die Dividende wirb auch nicht voll ausgezahlt,
sondern nur 6 Prozent ; die übrigen 6 Prozent verbleiben
dem Werk als Darlehen , unkündbar für 10 Jahre , da wie
der Aussichtsrat in seinem Bericht oetont , die erheblich
gesteigerten Anforderungen der Heeresverwaltung und die
dadurch bedingten umfangreichen und zur Zeit sehr kost¬
spieligen Werkserlveiterungeii eine weitergehende finanzielle
Sicherstellung der Firma geboten erscheinen lassen (Man
vergleiche mit diesem Abschluß die Oiewinne, die die Lebens-
nftttelfabriken abwerfen, so jetzt wieder die Zuckerfabrik
Fraukenthal 30 Prozent .)

Die bei der Finna bestehenden P e n s i o n s ka s f e v.
für Beamte und Arbeiter stehen in gesonderter Verwaltung
und das in mündelsicheren Werten angelegte Vermögen
dieser Kassen beträgt im Nominalbetrags 72 772 860 Mk.
<60 850 725 Mk.). Die Guthaben von Werksangehörigen be¬
laufen sich bei der Firma auf 20247339 Mk. (33175196
Mk.) und bei der Spareinrichtung aus 14 386 690 Mk.
(11560 584 Mk.). Beide Arten von Einlagen werden nnt
5 Prozent verzinst. Aehnlich wie im Vorjahre hat die
Finna Krupp ihrem Geschäftsbericht für 1915-16 folgend»

'Mitteilung vorangeftellt : Von den Beamten und Arbeitern
der . Kruppschen Werke sind bisher rund 31000 ins Feld
gezogen. Die Firma wird bemüht sein, das ros ihrer Hinter¬
bliebenen zu erleichtern . Um das Andenken dieser Tapferen
auch in äußerer Form zu ehren und kommenden Geschlechtern
zu bewahren, sollen die Namen sämtlicher Gefallenen aus
dem Kreise der Gußstahlfabrik in der Ehrenhalle  des
Hauptverwaltungsgebäudes in Essen in würdiger Weise an¬
gebracht werden. Die Kruppschen Außenwerke werden ihre
Gefallenen in ähnlicher Weise ehren . lieber AM im Felde

Kriegs- und Volkswirtschaftliches.
Zur Gestaltung der Gerstenpreise
otöt die Reicys-Gerstengesellschaftm. 5. H. bekannt' 'j .cr
Reickskanzler (Kriegsernährungsamt) hat ausschNestUch die
Reichs-Gerstengesellschaftm. b. H. in Berlin ermächtig bei
ik.ren Einkäufen, den gesetzlichen Höchstpreis für Gerste, dcc zur
Zeit 28 Mark für den Doppelzentner beträgt, zu überschrei-
trn . Tie Gesell,chast dars demgemäß einschließlich?»r T 'nisch-
prämie bereit bis zu 34 Mark für den Doppelzentner zahlen.
Rach bestimmter Anweisung darf sie aber diesen Preis nur so¬
lange Anlegen, bis sie das erste Drittel der durch Je . aufzu-
kausenden Gesamtmenge erworben hat. Für das zwe-te Drittel
muß der Breis auf 32 Mark, für das letzte Drittel auf 3«
Mark herabgesetzt werden. Zu diesen Preisen dürfen di- Ger-
stenkeiitzer ihre gesamten geernteten Mengen an die Beauftrag¬
ten de: Ncichs-Gerstengesellschaft gegen Bezugsscheine verkau¬
fen, also sowohl die ablieferungspflichtigen sechs Zehntel. Uno
die ablieferungsfreien vier Zehntel und auch die darüber hin¬
aus srcu,eiasseneu kleinsten Mengen bis zu 10 Topy-lzentnern.

Diejenigen Produzenten, welche die ablieferungSvftirrstigen
sechs Zebntel ihrer Ernte nicht freiwillig an die Reichs-Gersten-
gcfell'tbaft zu den genannten höheken Preisen oder an die
Kominunalverbändezum gesetzlichen Höchstpreis abliefern, haben
zr gewärtigen, daß ihnen die Gerste höchstens zum gesetzlichen
Höchstpreis enteignet wird, der zur Zeit 280 Mark beträgt und
möalickerweise demnächst eine weitere Herabsetzung erfährt.

Tie Reichs-Gerstengefellschaftwird in allernächster Zeit
das erste Drittel der Gesamtmengeerworben haben. Der Ein¬
kaufspreis wird in den ersten Tagen des Dezember dieses Jah¬
res von 34 Mark auf 32 Mark für den Tovvckzentner
gesenkt werden. Unverzügliches Angebot an die Beauftragten
der R. G G. ist notwendig, wenn der erhöhte Preis noch zur
Zahuuig kommen soll. Die Hoffnung auf eine nachttnottche
Preiserhöhung ist völlig unberechtigt. Im Gegenteil wird
hiermit iiachdrüÄich erklärt, daß eine Erhöhung der G-rsten-
einka.ffspreife unbedingt ausgeschlossen ist, daß vielmehr nach
den erteilten Anweisungen die vorgesehenen Preisherrbsetzrm-
gen rücksichtslos durchgeführt werden müssen.

Fleisch -Verkauf.
Der Verkauf von Fleisch ttn: Fleischwarens.adet in den

Metzgerläden morgen (Sam e-1aß) vorm ! ttugL  8—12 Uhr
ltr.o nachmittags von 2—5 Uhr statt.

Jeder Empfangsberechtigte kann sich den üieftranten , so¬
weit es sich mit der Fleisckwert. wr.g vereinbaren läßt, selbst
wählen Tie Verkaufsstunden werd n im Jnleresse eines ge¬
regelten Verkaufs wie folgt festge- v>:
von 8—9 Uhr an die Inh. der Fleischkart, von 901—1200

„ 9—10 . .. .. .. . . 1201 - 1500
I 10- 11 . ; . .. „ 01- 1800

11- 12 „ . . . ..

' " ” " " ” 301 - 600yt ff ff “ ff
. . , , 601 - 900

Tie Ketteintetlung ist genau eiu»uh Urea Einwohner, die
w einer anderen Verkaufszeit. aW u:  aer sur re bcstisuniten,
w'cheinen. werden unnachsichtlich, znOIckgeniiesea

Freiendiez,  den 30 . November 1916.
Der Bürgermeister.

2—3
3—4
4—5

Verantwortlich für die Schristleitung Richard Hein. Bad Ems.
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